
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Gemeinde Löhnberg 

 
 
Friedhofssatzung der Gemeinde Löhnberg vom 17.07.2003; 
hier:  5. Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Löhnberg 
 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I. 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) in Verbindung mit dem Fried-
hofs- und Bestattungsgesetz (FBG) vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 338, 534), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. August 2018 (GVBl. S. 381) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Löhnberg in Ihrer Sit-
zung am 26. November 2020 folgende  
 
5. Änderung zur Friedhofssatzung vom 17.Juli 2003 beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Die Friedhofssatzung der Gemeinde Löhnberg vom 17.07.2003 wird wie folgt geändert:  
 
Abschnitt IV Gestaltung der Grabstätten 
 
1.  § 27 (2) erhält folgende Fassung:  
 Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 
 Auf Reihengräbern für Verstorbene bis zu 5 Jahren: 
 1. stehende Grabmale:  Höhe:    0,60 m bis 0,80 m 
     Breite:    bis 0,45 m 
     Mindeststärke:  0,14 m 

2. liegende Grabmale:  Höchstlänge:  0,40 m 
     Breite:   bis 0,35 m 
     Mindeststärke:  0,14 m 
 
 Auf Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahren: 
 1. stehende Grabmale:  Höhe:    bis 0,90 m 
     Breite:    0,60 bis 0,80 m 
     Mindeststärke:  0,16 m 
 2. liegende Grabmale:  Höchstlänge:  0,70 m  
     Breite:   bis 0,50 m bis 0,80 m 
     Mindesthöhe:  0,14 m bis 0,18 m 
 Auf Wahlgrabstätten: 
 Bei zweistelligen Wahlgräbern sind folgende Maße zulässig: 
 1. stehende Grabmale:  Höhe:    0,90 m bis 1,00 m 
     Breite:    bis 1,60 m 
     Mindeststärke:  0,22 m 
 2. liegende Grabmale:  Länge:   bis 1,00 m  
     Breite:   bis 1,00 m 
     Mindesthöhe:  0,14 m bis 0,18 m 
 
 Es darf nicht mehr als die Hälfte der Grabstätte durch Stein abgedeckt werden. 
 
  



2. § 27 (3) erhält folgende Fassung:  
 Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
 Auf Urnenreihengrabstätten: 
 1. stehende Grabmale:  Höhe:    bis 0,90 m 
     Breite:    bis 0,60 m 
     Mindeststärke:  0,16 m 
 2. liegende Grabmale:  Tiefe:   bis 0,40 m  
     Breite:   bis 0,60 m 
     Mindesthöhe:  0,14 m bis 0,18 m 
 
3.  § 27 (5) erhält folgende Fassung:  

 Grabdenkmäler auf der Rasengräberfläche sind in rechteckiger Weise auszuführen. Die Denk-
mäler müssen eine Länge von 30 cm, eine Breite von 45 cm und eine Dicke von 10 cm oberhalb 
des Rasenniveaus aufweisen. Die Mähleiste ist aus dem gleichen Material zu fertigen und bün-
dig mit dem Rasen in einer Breite von 10 cm anzubringen. 

 
 Das Denkmal ist in dem Material Granit Naturstein mit ebener Oberfläche auszuführen. 
 

 Das Abstellen von Topfpflanzen, Vasen und bepflanzten Schalen vor den Grabdenkmälern ist 
unzulässig. Lediglich im zeitlichen Zusammenhang mit der Trauerfeier und Urnenbeisetzung 
dürfen vor den Grabdenkmälern Schnittblumen, Gebinde etc. abgelegt werden. 

 
 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Die 5. Änderung zur Friedhofssatzung der Gemeinde Löhnberg vom 26.11.2020 tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Löhnberg, den 26.11.2020 
 
DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE LÖHNBERG 
 
 
 
Dr. Frank Schmidt 
Bürgermeister 
 
 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird gemäß § 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Löhnberg vom 
23.07.1993, in der Fassung des 3. Nachtrages vom 24.08.2017, veröffentlicht. 
 
Löhnberg, 03.12.2020 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE LÖHNBERG 
 
 
 
Dr. Frank Schmidt 
Bürgermeister 


